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Änderungsantrag 13
Niels Busk

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die geltende Definition neuartiger 
Lebensmittel sollte klarer gefasst und 
aktualisiert werden, indem die 
vorhandenen Kategorien ersetzt werden 
durch einen Verweis auf die allgemeine 
Lebensmitteldefinition in der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2002 zur Festlegung der allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung 
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit.

(5) Die geltende Definition neuartiger 
Lebensmittel sollte durch eine 
Erläuterung der Kriterien der 
Neuartigkeit klarer gefasst und aktualisiert 
werden, indem die vorhandenen 
Kategorien ersetzt werden durch einen 
Verweis auf die allgemeine 
Lebensmitteldefinition in der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2002 zur Festlegung der allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung 
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit.

Or. en

Begründung

Um die Rechtsvorschriften möglichst eindeutig zu gestalten, sollten die Kriterien der 
Neuartigkeit eines Lebensmittels im Text selbst oder in den Erwägungen erläutert werden. 

Änderungsantrag 14
Niels Busk

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Des Weiteren sollte klargestellt werden, 
dass ein Lebensmittel als neuartig 
einzustufen ist, wenn es mittels einer zuvor 
nicht genutzten Produktionstechnologie 

(6) Der Anwendungsbereich dieser 
Verordnung sollte alle Lebensmittel 
umfassen, die vor dem 15. Mai 1997 in 
der Gemeinschaft nicht in 



PE409.412v01-00 4/26 AM\730935DE.doc

DE

hergestellt wurde. Insbesondere sollten die 
neuen Technologien bei Zucht- und 
Lebensmittelherstellungsverfahren, die sich 
auf die Lebensmittel auswirken und somit 
auch Auswirkungen auf die 
Lebensmittelsicherheit haben könnten, von 
dieser Verordnung abgedeckt werden. Zu 
den neuartigen Lebensmitteln sollten daher 
auch Lebensmittel zählen, die aus Pflanzen 
und Tieren gewonnen werden, die mittels 
nicht herkömmlicher Zuchtmethoden 
erzeugt wurden, sowie Lebensmittel, die 
durch neue Produktionsprozesse, zum 
Beispiel Nanotechnologie und 
Nanowissenschaft, verändert wurden, die 
Auswirkungen auf die Lebensmittel haben 
könnten. Aus neuen Pflanzensorten 
gewonnene Lebensmittel und mit Hilfe 
herkömmlicher Zuchtmethoden erzeugte 
Tierrassen sollten nicht als neuartige 
Lebensmittel erachtet werden.

nennenswertem Umfang für den 
menschlichen Verzehr verwendet wurden. 
Die Kriterien der Neuartigkeit in Bezug 
auf Lebensmittel sollten die Verwendung 
neuer Arten von Organismen enthalten, 
z. B. Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen, 
Pilze oder Algen. Auch Lebensmittel, in 
denen neue Teile bisher bestehender 
Organismen und Substanzen mit neuer 
Molekularstruktur verwendet werden, 
sollten als neuartige Lebensmittel 
angesehen werden. Ein bereits 
bestehendes Lebensmittel sollte als 
neuartig betrachtet werden, wenn es so 
verändert wurde, dass sich seine 
chemische Zusammensetzung, 
Molekularstruktur, Partikelgröße oder 
andere Elemente geändert haben und 
dass sich dies wahrscheinlich auf die 
Lebensmittelsicherheit auswirkt. Des 
Weiteren sollte klargestellt werden, dass 
ein Lebensmittel als neuartig einzustufen 
ist, wenn es mittels einer zuvor nicht 
genutzten Produktionstechnologie 
hergestellt wurde. Insbesondere sollten die 
neuen Technologien bei Zucht- und 
Lebensmittelherstellungsverfahren, die sich 
auf die Lebensmittel auswirken und somit 
auch Auswirkungen auf die 
Lebensmittelsicherheit haben könnten, von 
dieser Verordnung abgedeckt werden. Zu 
den neuartigen Lebensmitteln sollten daher 
auch Lebensmittel zählen, die aus Pflanzen 
und Tieren gewonnen werden, die mittels 
nicht herkömmlicher Zuchtmethoden 
erzeugt wurden, sowie Lebensmittel, die 
durch neue Produktionsprozesse, zum 
Beispiel Nanotechnologie und 
Nanowissenschaft, verändert wurden, die 
Auswirkungen auf die
Lebensmittelsicherheit haben könnten.
Aus neuen Pflanzensorten gewonnene 
Lebensmittel und mit Hilfe herkömmlicher 
Zuchtmethoden erzeugte Tierrassen sollten 
nicht als neuartige Lebensmittel erachtet 
werden.

Or. en
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Begründung

Um die Rechtsvorschriften möglichst eindeutig zu gestalten, sollten die Kriterien der 
Neuartigkeit eines Lebensmittels bevorzugt im Text selbst oder in den Erwägungen erläutert 
werden. Im Textvorschlag soll die derzeitige Anwendung der Rechtsvorschriften über 
neuartige Lebensmittel beschrieben werden. Im vorletzten Satz fehlt der Wortbestandteil 
„-sicherheit“.

Änderungsantrag 15
Janusz Wojciechowski

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) In ihrer Stellungnahme Nr. 23 zu 
ethischen Gesichtspunkten des Klonens 
von Tieren zur Lebensmittelversorgung 
erklärte die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der 
Neuen Technologien (EGE) am 
16. Januar 2008, „in Anbetracht des 
Leidens und der Gesundheitsprobleme 
von Ersatzmuttertieren und Tierklonen 
bezweifelt die EGE, ob das Klonen von 
Tieren für die Lebensmittelversorgung 
ethisch gerechtfertigt ist“. Die EGE fügte 
hinzu, sie habe „keine Argumente 
gefunden, um die Herstellung von 
Lebensmitteln aus Klonen und deren 
Nachkommen zu rechtfertigen“. In 
Anbetracht der abschließenden 
Feststellungen der EGE und der 
Bestimmungen der Richtlinie 98/58/EG 
des Rates vom 20. Juli 1998 über den 
Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere1

sollten aus geklonten Tieren und ihren 
Nachkommen hergestellte Lebensmittel in 
der Gemeinschaft nicht in Verkehr 
gebracht werden.

Or. en

Begründung

Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung aus vielen Bereichen und die Stellungnahme 
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der Europäischen Gruppe für Ethik zeigen, dass das Klonen zu gravierenden Problemen in 
Bezug auf die Gesundheit und das Wohlergehen sowohl geklonter Tiere als auch ihrer 
Ersatzmuttertiere führt. Geklonte Föten sind häufig größer als normal. Dies führt zu 
komplizierten Geburten und zahlreichen Entbindungen per Kaiserschnitt. Viele Klone sterben 
während der Schwangerschaft oder in ihren ersten Lebenswochen an Immunschwäche, 
Herzkreislaufversagen, Atemwegserkrankungen und Nierenanomalien. Außerdem ist es 
wichtig, geklonte Tiere und deren Nachkommen in diesen Verordnungstext einzubeziehen, um 
ordnungsgemäße Überwachung sicherzustellen.

Änderungsantrag 16
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Lebensmittel, die aus geklonten 
Tieren und ihren Nachkommen 
gewonnen werden, sollten jedoch vom 
Geltungsbereich dieser Verordnung 
ausgenommen werden. Sie sollten in einer 
besonderen Verordnung geregelt werden, 
die im Mitentscheidungsverfahren 
erlassen wird, und nicht unter das 
gemeinsame Zulassungsverfahren der 
Verordnung (EG) Nr. ... [gemeinsames 
Verfahren] fallen. Die Kommission legt 
bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung 
einen entsprechenden Legislativvorschlag 
vor. Bis zum Inkrafttreten einer 
Verordnung über geklonte Tiere sollte für 
das Inverkehrbringen von Lebensmitteln, 
die aus geklonten Tieren und ihren 
Nachkommen hergestellt werden, ein 
Moratorium gelten.

Or. de

Änderungsantrag 17
Janusz Wojciechowski

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Erwägung 6 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Das Klonen von Tieren ist nicht mit 
den Absätzen 20 und 21 des Anhangs der 
Richtlinie 98/58/EG des Rates vereinbar. 
Gemäß Absatz 20 dürfen natürliche oder 
künstliche Zuchtmethoden, die den Tieren 
Leiden oder Schäden zufügen oder 
zufügen können, nicht angewendet 
werden. Gemäß Absatz 21 dürfen Tiere 
nur zu landwirtschaftlichen Zwecken 
gehalten werden, wenn aufgrund ihres 
Genotyps oder Phänotyps 
berechtigtermaßen davon ausgegangen 
werden kann, dass die Haltung ihre 
Gesundheit und ihr Wohlergehen nicht 
beeinträchtigt. 
____________________________

1 ABl. L 221 vom 8.8.1998, S. 23.

Or. en

Begründung

Aufgrund der Probleme im Zusammenhang mit Tiergesundheit und Tierschutz, die durch das 
Klonen verursacht werden, ist dieses Verfahren mit mehreren Bestimmungen der Richtlinie 
98/58/EG des Rates unvereinbar. 

Änderungsantrag 18
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Erwägung 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Über die gesundheitlichen 
Auswirkungen von Lebensmitteln, die in 
nanotechnischen Verfahren hergestellte 
Nanopartikel enthalten, ist bisher kaum 
etwas bekannt. Gemäß dem 
Vorsorgeprinzip sollte daher die 
Verwendung von Nanopartikeln in der 
Lebensmittelherstellung ausgesetzt 
werden, bis wissenschaftliche Ergebnisse 
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über die Auswirkungen der Verwendung 
vorliegen.

Or. de

Änderungsantrag 19
Niels Busk

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Gegebenenfalls sollten 
Durchführungsmaßnahmen im Hinblick 
auf die Festlegung von Kriterien erlassen 
werden, die eine Beurteilung ermöglichen, 
ob ein Lebensmittel vor dem 15. Mai 1997 
in der Gemeinschaft in nennenswertem 
Umfang für den menschlichen Verzehr 
verwendet wurde. Wurde ein Lebensmittel 
vor diesem Datum ausschließlich als 
Nahrungsergänzungsmittel oder in 
Nahrungsergänzungsmitteln gemäß der 
Definition in der Richtlinie 2002/46/EG 
verwendet, so kann es auch nach diesem 
Datum mit demselben Verwendungszweck 
in Verkehr gebracht werden und ist dabei 
nicht als neuartiges Lebensmittel 
einzustufen. Die Verwendung als 
Nahrungsergänzungsmittel oder in 
Nahrungsergänzungsmitteln sollte jedoch 
bei der Beurteilung, ob ein Lebensmittel 
vor dem 15. Mai 1997 in der Gemeinschaft 
in nennenswertem Umfang für den 
menschlichen Verzehr verwendet wurde, 
keine Berücksichtigung finden. Deshalb 
müssen andere Verwendungen des 
fraglichen Lebensmittels, zum Beispiel 
andere als in Nahrungsergänzungsmitteln, 
gemäß dieser Verordnung zugelassen 
werden.

(7) Durchführungsmaßnahmen sollten im 
Hinblick auf die Festlegung weiterer
Kriterien erlassen werden, die eine 
Beurteilung ermöglichen, ob ein 
Lebensmittel vor dem 15. Mai 1997 in der 
Gemeinschaft in nennenswertem Umfang 
für den menschlichen Verzehr verwendet 
wurde. Wurde ein Lebensmittel vor diesem 
Datum ausschließlich als 
Nahrungsergänzungsmittel oder in 
Nahrungsergänzungsmitteln gemäß der 
Definition in der Richtlinie 2002/46/EG 
verwendet, so kann es auch nach diesem 
Datum mit demselben Verwendungszweck 
in Verkehr gebracht werden und ist dabei 
nicht als neuartiges Lebensmittel 
einzustufen. Die Verwendung als 
Nahrungsergänzungsmittel oder in 
Nahrungsergänzungsmitteln sollte jedoch 
bei der Beurteilung, ob ein Lebensmittel 
vor dem 15. Mai 1997 in der Gemeinschaft 
in nennenswertem Umfang für den 
menschlichen Verzehr verwendet wurde, 
keine Berücksichtigung finden. Deshalb 
müssen andere Verwendungen des 
fraglichen Lebensmittels, zum Beispiel 
andere als in Nahrungsergänzungsmitteln, 
gemäß dieser Verordnung zugelassen 
werden.

Or. en
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Begründung

Es ist erforderlich, Durchführungsmaßnahmen zu erlassen, um die Kriterien der Neuartigkeit 
genauer zu beschreiben. Das Wort „weiterer“ sollte eingefügt werden, da bestimmte 
Erläuterungen bereits in den Änderungsanträgen zu Erwägung 6 enthalten sind.

Änderungsantrag 20
Niels Busk

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Die Bestimmungen der Richtlinie 
2001/83/EG zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel1 sollten angewandt
werden, wenn ein Produkt unter 
Berücksichtigung aller seiner 
Eigenschaften unter die Definition 
„Arzneimittel“, sowie unter die 
Definition eines Produkts fallen kann, 
das von anderen 
Gemeinschaftsvorschriften abgedeckt 
wird. In diesem Fall kann ein 
Mitgliedstaat, wenn er in 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 
2001/83/EG festlegt, dass ein Produkt ein 
Arzneimittel ist, das Inverkehrbringen 
eines solchen Produkts in 
Übereinstimmung mit dem 
Gemeinschaftsrecht beschränken.
_____________________________

1 ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67.

Or. en

Begründung

Da sich bei der Behandlung neuartiger Lebensmittel viele Grenzfälle ergeben, muss dieses 
allgemeine Prinzip in der Erwägung betont werden. Dies schafft mehr Klarheit für die 
Industrie und die Verbraucher in Bezug auf die Funktionsweise des Marktes bei Produkten im 
Grenzbereich von Arznei- und Lebensmitteln.
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Änderungsantrag 21
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Lebensmittel tierischen Ursprungs, 
zu deren Herstellung die Tiere mit 
gentechnisch veränderten Produkten 
gefüttert wurden, werden bisher nicht 
gekennzeichnet. Um Transparenz für die 
Verbraucher herzustellen und um 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Markt 
für Futtermittel und tierische Produkte zu 
vermeiden, sollte die Kennzeichnung 
dieser Produkte in dieser Verordnung 
geregelt werden.

Or. de

Begründung

Die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 wird bisher so interpretiert, dass Lebensmittel 
tierischen Ursprungs, zu deren Herstellung die Tiere mit gentechnisch veränderten Produkten 
gefüttert wurden, vom Geltungsbereich der Kennzeichnungsbestimmungen ausgenommen 
werden. Die europäischen Erzeuger werden durch diese Kennzeichnungslücke 
Wettbewerbsverzerrungen ausgesetzt, da die Verwendung von gentechnisch veränderten 
Futtermitteln, insbesondere bei Importen aus Drittländern, am Endprodukt nicht erkennbar 
ist.
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Änderungsantrag 22
Jan Mulder

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um die Forschung und Entwicklung 
und somit Innovationen in der Agrar- und 
Ernährungsindustrie zu fördern, sollten 
unter spezifischen Umständen die neu 
gewonnenen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und geschützten 
wissenschaftlichen Daten, die zur Stützung 
eines Antrags auf Aufnahme eines 
neuartigen Lebensmittels in die 
Gemeinschaftsliste vorgelegt werden, 
während eines bestimmten Zeitraums nicht 
ohne die Zustimmung des ersten 
Antragstellers zum Vorteil eines anderen 
Antragstellers verwendet werden. Der 
Schutz der von einem Antragsteller 
vorgelegten wissenschaftlichen Daten 
sollte andere Antragsteller nicht daran 
hindern, auf der Basis ihrer eigenen 
wissenschaftlichen Daten die Aufnahme in 
die Gemeinschaftsliste neuartiger 
Lebensmittel zu betreiben.

(20) Um die Forschung und Entwicklung 
und somit Innovationen in der Agrar- und 
Ernährungsindustrie zu fördern, sollten 
unter spezifischen Umständen die neu 
gewonnenen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und geschützten 
wissenschaftlichen Daten, die zur Stützung 
eines Antrags auf Aufnahme eines 
neuartigen Lebensmittels in die 
Gemeinschaftsliste vorgelegt werden, 
während eines bestimmten Zeitraums nicht 
ohne die Zustimmung des ersten 
Antragstellers zum Vorteil eines anderen 
Antragstellers verwendet werden. Der 
Schutz der von einem Antragsteller 
vorgelegten wissenschaftlichen Daten 
sollte andere Antragsteller nicht daran 
hindern, auf der Basis ihrer eigenen 
wissenschaftlichen Daten die Aufnahme in 
die Gemeinschaftsliste neuartiger 
Lebensmittel zu betreiben. Zudem darf der 
Schutz wissenschaftlicher Daten nicht die 
Transparenz beeinträchtigen und den 
Zugang zu Informationen behindern, 
soweit die Daten betroffen sind, die bei 
der Sicherheitsbewertung neuartiger 
Lebensmittel verwendet werden. Rechte 
des geistigen Eigentums müssen jedoch 
gewahrt werden.

Or. en

Begründung

Dies stimmt mit Änderungsantrag 5 des Entwurfs einer Stellungnahme überein, soll aber den 
Schutz der Rechte des Erzeugers aufgrund des geistigen Eigentums gewährleisten.
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Änderungsantrag 23
Niels Busk

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Für neuartige Lebensmittel gelten die 
allgemeinen 
Kennzeichnungsbestimmungen der 
Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. März 
2000 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Etikettierung und Aufmachung 
von Lebensmitteln sowie die Werbung 
hierfür. In bestimmten Fällen könnten 
zusätzliche Angaben auf dem Etikett 
erforderlich sein, vor allem was die 
Beschreibung, Herkunft oder 
Verwendungsbedingungen des 
Lebensmittels angeht. Aus diesem Grund 
kann die Aufnahme eines neuartigen 
Lebensmittels in die Gemeinschaftsliste 
mit spezifischen 
Verwendungsbedingungen oder 
Etikettierungsvorschriften verknüpft 
werden.

(21) Für neuartige Lebensmittel gelten die 
allgemeinen 
Kennzeichnungsbestimmungen der 
Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. März 
2000 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Etikettierung und Aufmachung 
von Lebensmitteln sowie die Werbung 
hierfür. In bestimmten Fällen könnten 
zusätzliche Angaben auf dem Etikett 
erforderlich sein, vor allem was die 
Beschreibung, Herkunft oder 
Verwendungsbedingungen des 
Lebensmittels angeht, wobei dies auch 
Informationen zu ethischen 
Gesichtspunkten einschließen kann. Aus 
diesem Grund kann die Aufnahme eines 
neuartigen Lebensmittels in die 
Gemeinschaftsliste mit spezifischen 
Verwendungsbedingungen oder 
Etikettierungsvorschriften verknüpft 
werden.

Or. en

Begründung

In die Kriterien für zusätzliche Kennzeichnung sollten auch ethische Gesichtspunkte wie z. B. 
das Klonen Eingang finden. Daher sollte es möglich sein, die Kennzeichnung von 
Lebensmitteln, die aus geklonten Tieren erzeugt worden sind, vorzuschreiben.

Änderungsantrag 24
Jan Mulder

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Erwägung 21 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Durch die Einführung eines 
europäischen Qualitätskennzeichens 
können die Verbraucher Produkte 
erkennen, die gemäß den strengen 
Umwelt-, Tierschutz- und 
Lebensmittelsicherheitsnormen der EU 
hergestellt wurden; dies stellt zusätzlich 
zu dieser Verordnung einen weiteren 
wesentlichen Bestandteil der allgemeinen 
Politik der EU dar, ihre Bürger über die 
Merkmale von Produkten sowie über die 
Umstände zu informieren, unter denen 
die Produkte hergestellt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 25
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die durch den Beschluss der 
Kommission vom 16. Dezember 1997 
eingesetzte Europäische Gruppe für Ethik 
der Naturwissenschaften und der Neuen 
Technologien sollte gegebenenfalls gehört 
werden können, um Ratschläge zu 
ethischen Fragen im Zusammenhang mit 
dem Inverkehrbringen neuartiger 
Lebensmittel einzuholen.

(24) Die durch den Beschluss der 
Kommission vom 16. Dezember 1997 
eingesetzte Europäische Gruppe für Ethik 
der Naturwissenschaften und der Neuen 
Technologien sollte bei ethischen Fragen 
angehört werden, um Ratschläge zu 
ethischen Fragen im Zusammenhang mit 
der Anwendung neuer Technologien und 
dem Inverkehrbringen neuartiger 
Lebensmittel einzuholen.

Or. de

Begründung

Eine Anhörung der Europäischen Ethikgruppe bei jedem Antrag auf Zulassung eines 
neuartigen Lebensmittels, wie vom Berichterstatter vorgeschlagen, erscheint nicht 
gerechtfertigt. Bei etwaiger Betroffenheit ethischer Fragestellungen ist dies jedoch angezeigt. 
Insofern ist die vom Berichterstatter vorgeschlagene Änderung ggf. zu restriktiv und würde 
dem Ziel der Verordnung, das Zulassungsverfahren grundsätzlich zu verbessern und zu 
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beschleunigen, entgegenstehen.

Änderungsantrag 26
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Unbeschadet des Absatzes 2 gilt diese 
Verordnung für Lebensmittelzusatzstoffe, 
Lebensmittelenzyme, Vitamine, 
Mineralien und Aromen sowie bestimmte 
Lebensmittelzutaten mit aromatisierenden 
Eigenschaften, bei deren Herstellung ein 
neues, vor dem 15. Mai 1997 nicht 
übliches Produktionsverfahren 
angewandt wird und bei denen dieses 
Produktionsverfahren wesentliche 
Veränderungen ihrer Zusammensetzung 
oder Struktur bewirkt, was ihren 
Nährwert, ihren Metabolismus oder ihren 
Gehalt an unerwünschten Stoffen 
beeinflusst.

Or. de

Begründung

Ein Lebensmittelbestandteil oder -zusatzstoff, der mittels einer zuvor nicht genutzten 
Produktionstechnologie, zum Beispiel Nanotechnologie und Nanowissenschaft, hergestellt 
wurde, sollte der Verordnung über neuartige Lebensmittel unterliegen. Diese Stoffe können 
völlig neue Eigenschaften aufweisen. Daher ist aus Gründen des vorbeugenden 
Verbraucherschutzes eine eigenständige Bewertung erforderlich, die unabhängig von der 
bisher üblichen Verwendung oder Zulassung des Stoffes erfolgt. 

Änderungsantrag 27
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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2a. Unbeschadet von Absatz 2 
Buchstabe b legt diese
Verordnung Kennzeichnungsvorschriften 
für Lebensmittel fest, die aus Tieren 
hergestellt wurden, die mit genetisch 
veränderten Futtermitteln gefüttert 
wurden.

Or. de

Begründung

Erwägung 16 der Verordnung 1829/2003 wird so interpretiert, dass Lebensmittel, die aus mit 
GVO gefütterten Tieren hergestellt wurden, nicht in den Geltungsbereich der Verordnung 
fallen. Da die Kennzeichnungsvorschriften nicht im Rahmen der Verordnung 1829/2003 
geregelt werden, sollten sie im Rahmen dieser Verordnung festgelegt werden.

Änderungsantrag 28
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Gegebenenfalls kann nach dem in 
Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren 
bestimmt werden, ob eine Lebensmittelart 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fällt.

3. Gegebenenfalls kann nach dem in 
Artikel 14 Absatz 3 genannten Verfahren 
bestimmt werden, ob eine Lebensmittelart 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fällt.

Or. de

Änderungsantrag 29
Niels Busk

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Der Begriff „neuartige Lebensmittel“ 
bezeichnet

a) Der Begriff „neuartige Lebensmittel“ 
bezeichnet Lebensmittel, die vor dem 
15. Mai 1997 in der Gemeinschaft nicht in 
nennenswertem Umfang für den 
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menschlichen Verzehr verwendet wurden,
einschließlich

(i) Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 
in der Gemeinschaft nicht in 
nennenswertem Umfang für den 
menschlichen Verzehr verwendet wurden.

(i) Lebensmittel pflanzlichen oder 
tierischen Ursprungs, bei denen die 
betreffenden Pflanzen oder Tiere mittels 
einer nicht herkömmlichen Zuchtmethode 
gezüchtet wurden, die vor dem 15. Mai 
1997 nicht angewandt wurde;

Die ausschließliche Verwendung als 
Nahrungsergänzungsmittel oder in 
Nahrungsergänzungsmitteln reicht nicht 
aus als Nachweis darüber, dass ein 
Lebensmittel vor dem 15. Mai 1997 in der 
Gemeinschaft in nennenswertem Umfang 
für den menschlichen Verzehr verwendet 
wurde. Wurde jedoch ein Lebensmittel vor 
diesem Datum ausschließlich als 
Nahrungsergänzungsmittel oder in 
Nahrungsergänzungsmitteln verwendet, 
so darf es auch nach diesem Datum mit 
demselben Verwendungszweck auf dem 
Gemeinschaftsmarkt in Verkehr gebracht 
werden und ist dabei nicht als neuartiges 
Lebensmittel einzustufen. Weitere 
Kriterien für die Beurteilung, ob ein 
Lebensmittel vor dem 15. Mai 1997 in der 
Gemeinschaft in nennenswertem Umfang 
für den menschlichen Verzehr verwendet 
wurde, können – da sie nichtwesentliche 
Bestimmungen dieser Verordnung ändern 
(u. a. durch Ergänzung der Verordnung) 
– nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 14 Absatz 3 
festgelegt werden.

(ii) Lebensmittel, bei deren Herstellung ein 
neues, vor dem 15. Mai 1997 nicht
übliches Produktionsverfahren angewandt 
wird und bei denen dieses 
Produktionsverfahren wesentliche 
Veränderungen ihrer Zusammensetzung 
oder Struktur bewirkt, was ihren Nährwert, 
ihren Metabolismus oder ihren Gehalt an 
unerwünschten Stoffen beeinflusst.

(ii) Lebensmittel pflanzlichen oder 
tierischen Ursprungs, bei denen die 
betreffenden Pflanzen oder Tiere mittels 
einer nicht herkömmlichen Zuchtmethode 
gezüchtet wurden, die vor dem 15. Mai 
1997 nicht angewandt wurde; und

Die ausschließliche Verwendung als 
Nahrungsergänzungsmittel oder in 
Nahrungsergänzungsmitteln reicht nicht 
aus als Nachweis darüber, dass ein 
Lebensmittel vor dem 15. Mai 1997 in der 
Gemeinschaft in nennenswertem Umfang 
für den menschlichen Verzehr verwendet 
wurde. Wurde jedoch ein Lebensmittel vor 
diesem Datum ausschließlich als 
Nahrungsergänzungsmittel oder in 
Nahrungsergänzungsmitteln verwendet, 
so darf es auch nach diesem Datum mit 
demselben Verwendungszweck auf dem 
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Gemeinschaftsmarkt in Verkehr gebracht 
werden und ist dabei nicht als neuartiges 
Lebensmittel einzustufen. Bis zum Beginn 
der Anwendung dieser Verordnung 
werden weitere Kriterien für die 
Beurteilung, ob ein Lebensmittel vor dem 
15. Mai 1997 in der Gemeinschaft in 
nennenswertem Umfang für den 
menschlichen Verzehr verwendet wurde –
da sie nichtwesentliche Bestimmungen 
dieser Verordnung ändern (u. a. durch 
Ergänzung der Verordnung) – nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle gemäß 
Artikel 14 Absatz 3 festgelegt.

(iii) Lebensmittel, bei deren Herstellung ein 
neues, vor dem 15. Mai 1997 nicht 
übliches Produktionsverfahren angewandt 
wird und bei denen dieses 
Produktionsverfahren wesentliche 
Veränderungen ihrer Zusammensetzung 
oder Struktur bewirkt, was ihren Nährwert, 
ihren Metabolismus oder ihren Gehalt an
unerwünschten Stoffen beeinflusst.

Or. en

Begründung

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i enthält eine allgemeine Definition neuartiger 
Lebensmittel. Die folgenden zwei Ziffern ii und iii sind Untergruppen im Sinne der 
allgemeinen Definition. Unterabsatz 2 von Buchstabe a Ziffer i bezieht sich aber auch auf alle 
in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a erwähnten Kategorien. Die Durchführungsmaßnahmen 
sollten vor Inkrafttreten der Verordnung erlassen werden.

Änderungsantrag 30
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) Lebensmittel pflanzlichen oder 
tierischen Ursprungs, bei denen die 
betreffenden Pflanzen oder Tiere mittels 
einer nicht herkömmlichen Zuchtmethode 

ii) Lebensmittel pflanzlichen oder 
tierischen Ursprungs, bei denen die 
betreffenden Pflanzen oder Tiere mittels 
einer nicht herkömmlichen Zuchtmethode 
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gezüchtet wurden, die vor dem 15. Mai 
1997 nicht angewandt wurde; und

– mit Ausnahme des Klonens – gezüchtet 
wurden, die vor dem 15. Mai 1997 nicht 
kommerziell angewandt wurde; und

Or. de

Änderungsantrag 31
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Der Begriff „herkömmliche 
Lebensmittel aus einem Drittland“ 
bezeichnet neuartige Lebensmittel, für die 
ein Nachweis über ihre Verwendung als 
Lebensmittel in einem Drittland vorliegt, 
d. h. darüber, dass das fragliche 
Lebensmittel in weiten Teilen der 
Landesbevölkerung seit mindestens einer 
Generation Bestandteil der normalen 
Ernährung war und auch weiterhin ist.

b) Der Begriff „herkömmliche 
Lebensmittel aus einem Drittland“ 
bezeichnet neuartige Lebensmittel, für die 
ein Nachweis über ihre Verwendung als 
Lebensmittel in einem Drittland vorliegt, 
d. h. darüber, dass das fragliche 
Lebensmittel in weiten Teilen der 
Landesbevölkerung seit mindestens 
25 Jahren Bestandteil der normalen 
Ernährung war und auch weiterhin ist.

Or. de

Begründung

Nachvollziehbar ist das Anliegen, deutlich präzisere Vorgaben für traditionelle Lebensmittel 
aus Drittstaaten vorzusehen. Der vom Berichterstatter vorgeschlagene Zeitraum von 50 
Jahren erscheint allerdings zu lang, zumal in anderen Regelungen aus dem Bereich 
Lebensmittel bei dem Begriff traditionell eine Generation von einem Zeitraum von 25 Jahren 
ausgegangen wird (siehe Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 509/2006 des 
Rates vom 20. März 2006 über die garantiert traditionellen Spezialitäten bei 
Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln).

Änderungsantrag 32
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Der Begriff „hergestellt aus Tieren, 
die mit gentechnisch veränderten 
Futtermitteln gefüttert wurden“ bedeutet, 
dass Futtermittel, die genetisch veränderte 
Organismen enthalten, verwendet 
wurden, um die Tiere zu füttern, die der 
Ursprung des betreffenden Lebensmittels 
sind.

Or. de

Änderungsantrag 33
Niels Busk

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Artikel 6 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) als unter ethisch akzeptablen 
Bedingungen hergestellt gilt.

Or. en

Begründung

Es sollte möglich sein, bei der Prüfung der Zulassung neuartiger Lebensmittel ethische 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Ohne Nennung ethischer Gesichtspunkte als Kriterium in 
Artikel 6 ist nicht klar, ob ethische Gesichtspunkte in Bezug auf die Zulassung eines 
neuartigen Lebensmittels herangezogen werden dürfen. 

Änderungsantrag 34
Janusz Wojciechowski

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a
Lebensmittel aus geklonten Tieren

Lebensmittel aus geklonten Tieren und 
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deren Nachkommen dürfen in der 
Gemeinschaft nicht in Verkehr gebracht 
werden.

Or. en

Begründung

Da das Klonen zu gravierenden Problemen in Bezug auf die Gesundheit und das 
Wohlergehen geklonter Tiere und ihrer Ersatzmuttertiere führt, dürfen keine Tiere geklont 
werden, die für die Zucht oder die Versorgung mit Fleisch- oder Milchprodukten bestimmt 
sind.

Änderungsantrag 35
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Artikel 7  Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. In den in Artikel 2 Absatz 2a 
genannten Fällen ist das gemeinsame 
Verfahren unabhängig von der bisherigen 
Verwendung oder Zulassung des Stoffes, 
zu dessen Herstellung ein übliches 
Produktionsverfahren angewendet wurde, 
durchzuführen.

Or. de

Begründung

Ein Lebensmittelbestandteil oder -zusatzstoff, der mittels einer zuvor nicht genutzten 
Produktionstechnologie, zum Beispiel Nanotechnologie und Nanowissenschaft, hergestellt 
wurde, sollte der Verordnung über neuartige Lebensmittel unterliegen. Diese Stoffe können 
völlig neue Eigenschaften aufweisen. Daher ist aus Gründen des vorbeugenden 
Verbraucherschutzes eine eigenständige Bewertung erforderlich, die unabhängig von der 
bisher üblichen Verwendung oder Zulassung des Stoffes erfolgt.

Änderungsantrag 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
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Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Abweichend von Artikel 7 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. ... [gemeinsames 
Verfahren] wird die Aktualisierung der 
Gemeinschaftsliste durch die Aufnahme 
eines neuartigen Lebensmittels, bei dem 
es sich nicht um ein herkömmliches 
Lebensmittel aus einem Drittland handelt, 
nach dem Regelungsverfahren des 
Artikels 14 Absatz 2 dieser Verordnung 
beschlossen, wenn neu gewonnene 
wissenschaftliche Erkenntnisse und 
geschützte wissenschaftliche Daten dem 
Schutz nach Artikel 12 unterliegen.

3. Abweichend von Artikel 7 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. ... [gemeinsames 
Verfahren] wird die Aktualisierung der 
Gemeinschaftsliste durch die Aufnahme 
eines neuartigen Lebensmittels, bei dem 
es sich nicht um ein herkömmliches 
Lebensmittel aus einem Drittland handelt, 
nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 14 Absatz 3 
dieser Verordnung beschlossen, wenn neu 
gewonnene wissenschaftliche 
Erkenntnisse und geschützte 
wissenschaftliche Daten dem Schutz nach 
Artikel 12 unterliegen.

Or. de

Änderungsantrag 37
Niels Busk

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8 entfällt
Herkömmliche Lebensmittel aus 

Drittländern
1. Beabsichtigt ein 
Lebensmittelunternehmer, ein 
herkömmliches Lebensmittel aus einem 
Drittland in der Gemeinschaft in Verkehr 
zu bringen, so macht er der Kommission 
eine entsprechende Mitteilung unter 
Angabe der Bezeichnung des 
Lebensmittels, seiner Zusammensetzung 
und des Herkunftslandes.
Der Mitteilung liegt ein Nachweis über 
die sichere Verwendung des Lebensmittels 
über längere Zeit im Drittland bei.
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2. Die Kommission leitet die Mitteilung 
einschließlich des in Absatz 1 genannten 
Nachweises über die sichere Verwendung 
des Lebensmittels über längere Zeit 
unverzüglich an die Mitgliedstaaten und 
die Behörde weiter.
3. Innerhalb von vier Monaten ab dem 
Datum der Weiterleitung der Mitteilung 
gemäß Absatz 2 durch die Kommission 
können ein Mitgliedstaat und die Behörde 
bei der Kommission begründete 
Sicherheitsbedenken auf der Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse dagegen 
vorbringen, dass das fragliche 
herkömmliche Lebensmittel auf dem 
Gemeinschaftsmarkt in Verkehr gebracht 
wird.
In diesem Fall wird das Lebensmittel in 
der Gemeinschaft nicht in Verkehr 
gebracht, und es gelten die Artikel 5 bis 7.
Die Mitteilung gemäß Absatz 1 wird als 
Antrag gemäß Artikel 3 Absatz 1 der 
Verordnung XX/XXX [gemeinsames 
Verfahren] erachtet.
Die Kommission informiert den 
betreffenden Lebensmittelunternehmer 
hierüber innerhalb von fünf Monaten ab 
dem Datum der Mitteilung gemäß Absatz 
1.
4. Wenn keine begründeten 
Sicherheitsbedenken auf der Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse 
vorgebracht wurden und der betreffende 
Lebensmittelunternehmer hiervon nicht 
gemäß Absatz 3 in Kenntnis gesetzt 
wurde, kann das herkömmliche 
Lebensmittel fünf Monate nach dem 
Datum der Mitteilung gemäß Absatz 1 auf 
dem Gemeinschaftsmarkt in Verkehr 
gebracht werden.
5. Die Kommission veröffentlicht auf 
einer speziellen Seite der Website der 
Kommission eine Liste der
herkömmlichen Lebensmittel aus 
Drittländern, die in der Gemeinschaft 
gemäß Absatz 4 in Verkehr gebracht 
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werden dürfen.
6. Durchführungsvorschriften für diesen 
Artikel, die nichtwesentliche 
Bestimmungen dieser Verordnung ändern 
(u. a. durch Ergänzung der Verordnung), 
können nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle gemäß Artikel 14 Absatz 3 
festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Herkömmliche Lebensmittel aus Drittländern, die in der EU neuartige Lebensmittel sind, 
sollen demselben Zulassungsverfahren wie andere neuartige Lebensmittel unterliegen, 
allerdings mit angepasster Sicherheitsbewertung. 

Änderungsantrag 38
Elisabeth Jeggle

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Artikel 8  Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Durchführungsvorschriften für diesen 
Artikel, die nichtwesentliche 
Bestimmungen dieser Verordnung ändern 
(u.a. durch Ergänzung der Verordnung), 
können nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 14 Absatz 3 
festgelegt werden.

6. Durchführungsvorschriften für diesen 
Artikel, die nichtwesentliche 
Bestimmungen dieser Verordnung ändern 
(u.a. durch Ergänzung der Verordnung), 
sind bis spätestens 6 Monate nach 
Veröffentlichung der Verordnung nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 
gemäß Artikel 14 Absatz 3 festzulegen.

Or. de

Begründung

Um einen umfassenden Verbraucherschutz zu gewährleisten, müssen die 
Durchführungsvorschriften für das vereinfachte Zulassungsverfahren für herkömmliche 
(traditionelle) Lebensmittel aus Drittländern schnellstmöglich nach Inkrafttreten der 
Verordnung festgelegt werden.
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Änderungsantrag 39
Niels Busk

Vorschlag für eine Verordnung  Änderungsrechtsakt
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10a
Stellungnahme der Europäischen Gruppe 

für Ethik der Naturwissenschaften und 
der Neuen Technologien

In geeigneten Fällen kann die 
Kommission auf eigene Initiative oder auf 
Antrag eines Mitgliedstaats die 
Europäische Gruppe für Ethik der 
Naturwissenschaften und der Neuen 
Technologien um ihre Stellungnahme zu 
ethischen Problemen von entscheidender 
Bedeutung ersuchen, die mit 
Wissenschaft und neuen Technologien in 
Zusammenhang stehen.
Die Kommission macht diese 
Stellungnahme öffentlich zugänglich, 
einschließlich der Veröffentlichung auf 
einer dazu bestimmten Seite ihrer 
Website.

Or. en

Begründung

In begründeten Fällen (z. B. der Anwendung von Nanotechnologien oder Techniken des 
Klonens) erscheint es sinnvoll, dass zu ethischen Problemen obligatorisch die Europäische 
Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien zu Rate gezogen 
wird. Dieses Konsultationsverfahren kann die Kommission selbst oder ein Mitgliedstaat 
veranlassen. Im Interesse der Transparenz und der Beteiligung von Fachleuten und der 
Öffentlichkeit müssen die Stellungnahmen im Internet veröffentlicht werden.

Änderungsantrag 40
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 11 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

KAPITEL IIa
SPEZIFISCHE 

KENNZEICHNUNGSVORSCHRIFTEN
Artikel 11a

Kennzeichnung von Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs, die mit Hilfe von 

genetisch veränderten Organismen 
hergestellt wurden

Wurde ein Erzeugnis aus Tieren 
hergestellt, die mit genetisch veränderten 
Futtermitteln gefüttert wurden, werden 
die Worte „hergestellt aus Tieren, die mit 
genetisch veränderten Futtermitteln 
gefüttert wurden“ auf der Verpackung 
und neben der Zutat in dem in Artikel 6 
der Richtlinie 2000/13/EG vorgesehenen 
Verzeichnis der Zutaten angebracht; bei 
nicht vorverpackten Erzeugnissen werden 
diese Worte auf oder in Verbindung mit 
der Auslage des Erzeugnisses angebracht.

Or. de

Begründung

Erwägung 16 der Verordnung 1829/2003 wird so interpretiert, dass Lebensmittel, die aus mit 
GVO gefütterten Tieren hergestellt wurden, nicht in den Geltungsbereich der Verordnung 
fallen. Da die Kennzeichnungsvorschriften nicht im Rahmen der Verordnung 1829/2003 
geregelt werden, sollten sie im Rahmen dieser Verordnung festgelegt werden.

Änderungsantrag 41
Janusz Wojciechowski

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 19 a (neu)
Richtlinie 98/58/EC
Anhang  Nummer 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 19a
Änderung der Richtlinie 98/58/EG des 
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Rates
Im Anhang der Richtlinie 98/58/EG des 
Rates erhält Absatz 20 folgenden 
Wortlaut:
20. Natürliche oder künstliche 
Zuchtmethoden, die den Tieren Leiden 
oder Schäden zufügen oder zufügen 
können, dürfen nicht angewendet 
werden.
Diese Bestimmung schließt nicht die 
Anwendung bestimmter Verfahren aus, 
die vermutlich nur geringe oder 
vorübergehende Leiden oder 
Verletzungen verursachen oder die 
Maßnahmen erforderlich machen, die 
vermutlich keinen dauerhaften Schaden 
verursachen, sofern dies gemäß den 
einzelstaatlichen Vorschriften zulässig 
ist. Tiere dürfen nicht zu Zuchtzwecken 
oder zur Herstellung von Lebensmitteln 
geklont werden.

Or. en

Begründung

Da das Klonen zu gravierenden Problemen in Bezug auf die Gesundheit und das 
Wohlergehen geklonter Tiere und ihrer Ersatzmuttertiere führt, dürfen keine Tiere geklont 
werden, die für die Zucht oder die Versorgung mit Fleisch- oder Milchprodukten bestimmt 
sind.
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